
wesentlichen Unterschied, ob es sich um die getrennt 
lebende oder geschiedene Ehefrau handelt.

Gerade diesem Schutzgedanken entspricht es aber 
auch, daß die Frau nicht gezwungen sein soll, nach 
Scheidung auf jeden Fall neu zu klagen, weil sie aus 
dem früheren Titel nicht mehr vollstrecken kann. Für 
die Höhe des Unterhalts sind in der Praxis Fragen der 
Arbeitsfähigkeit der Frau, des Verdienstes des Mannes 
und seiner sonstigen Verpflichtungen, die bei Verände
rungen alle im Wege der Klage aus § 323 ZPO geltend 
gemacht werden, weit entscheidender als die Unter
schiede, die sich aus der veränderten rechtlichen 
Grundlage (§ 1361 BGB bzw. §§ 58 ff. EheG) ergeben. 
Es ist daher auch nicht einzusehen, warum der Mann 
nicht auch in diesen Fällen auf die Klage nach § 323 
ZPO zu verweisen ist und der während der Ehe er
worbene Titel zunächst bestehen bleibt.

Nun hat der Kläger zwar Berufung gegen ein Urteil 
eingelegt, das im Rahmen des § 323 ZPO kurz vor 
Scheidung ergangen ist. Sein Antrag auf Einstellung 
der Zwangsvollstreckung aus diesem Urteil ist jedoch 
nicht begründet. Die in dem angefochtenen Urteil aus
gesprochene Unterhaltsverpflichtung des Klägers von 
100,— DM monatlich ist auch als Beitrag zum Unter
halt an die Beklagte im Rahmen des § 60 EheG durch
aus angemessen mit Rücksicht darauf, daß die Beklagte 
57 Jahre, 50 °/o erwerbsbeschränkt ist, ihre Arbeitskraft 
dem Kläger in 34jähriger Ehe zur Verfügung gestellt 
hat und der Kläger ein Nettoeinkommen von etwa 
312,— DM im Monat und keine sonstigen Unterhalts
verpflichtungen hat.

Da die vorläufige Vollstreckbarkeit des angefochte
nen Urteils bestehen bleibt, hat der Senat auch keine 
Veranlassung, Einstellung der Zwangsvollstreckung aus 
dem Urteil vom 25. Januar 1951 auszusprechen.

§ 1594 BGB; § 13 des Gesetzes über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 27. Septem
ber 1950; § 643 ZPO.

Zum Ehelichkeitsanfechtungsrecht der Mutter.
BG Erfurt, Urt. vom 13. Januar 1953 — S 164/52.

Die Klägerin hat gegen ihren 6 Monate nach rechtskräftiger 
Scheidung ihrer Ehe geborenen minderjährigen Sohn recht
zeitig die Ehelichkeitsanfechtungsklage erhoben. Der durch 
den Rat der Stadt, Abteilung Mutter und Kind, gesetzlich ver
tretene Beklagte hat ohne nähere Begründung Klageabweisung 
beantragt. Die Beweisaufnahme ergab, daß die Klägerin 
während der Empfängniszeit sowohl mit ihrem als Zeugen 
vernommenen früheren Ehemann wie mit einem weiteren, von 
der Klägerin als Vater bezeichneten Zeugen verkehrt hat.

Auf die Berufung der Klägerin gegen das abweisende Urteil 
des AG in E. hat das BG unter Aufhebung des ersten Urteils 
nach dem Klageanträge erkannt.

Aus den G r ü n d e n :
Die Klägerin ist im Rahmen der Gleichberechtigung 

der Frau berechtigt, Ehelichkeitsanfechtungsklage zu 
erheben. Sie hat binnen der im § 1594 BGB bestimmten 
Jahresfrist Klageantrag gestellt. Ihre form- und frist
gerecht eingelegte Berufung ist begründet.

Aus dem Blutgruppen- und Blutfaktorengutachten 
des Dozenten Dr. V., Institut für gerichtliche Medizin 
und Kriminalistik in Jena, ergibt sich, daß die Vater
schaft des früheren Ehemanns der Klägerin, des 
Waldemar Sch., zu dem Verklagten sowohl auf Grund 
der Blutgruppenzugehörigkeit als auch auf Grund der 
Faktorenzugehörigkeit und der für diese geltenden 
Erbregeln offenbar unmöglich ist, während der Zeuge 
K. sich als Erzeuger dieses Kindes nicht ausschließen 
läßt.

Danach ist offenbar unmöglich, daß die Klägerin den 
Verklagten von ihrem damaligen Ehemann empfangen 
hat. Eine weitere Prüfung des Vorbringens der Kläge
rin erübrigte sich danach.

Der Berufung war daher der Erfolg nicht zu ver
sagen (§ 1591 BGB).
A n m e r k u n g :

Das Urteil entspricht hinsichtlich der Legitimation 
der Ehefrau zur Erhebung der Ehelichkeitsanfech
tungsklage der Rechtsprechung des Obersten Gerichts 
(vgl. OG in NJ 1951 S. 185) und materiell den Vor
schriften des § 1591 BGB über die Feststellung der 
Nichtehelichkeit, ist also sachlich zweifellos zutreffend; 
es wirft jedoch hinsichtlich der Rechtskraftwirkung des 
im Prozeß der Mutter gegen das Kind erstrittenen Ur

teils eine Problematik auf, die, soweit ersichtlich, in 
der Literatur und Rechtsprechung bisher nicht behan
delt worden ist.

Da es zu einer untragbaren Unsicherheit in der 
Rechtsstellung eines Menschen und im Rechtsverkehr 
führen würde, wenn sein Familienstand nur mit rela
tiver Wirksamkeit feststünde, hat das Gesetz den be
sonderen Statusprozeß geschaffen, dessen Kennzeichen 
es ist, daß das zwischen den Parteien ergehende Urteil 
grundsätzlich für und gegen alle wirkt (§ 643 Satz 1 
ZPO), und der gerade zur Rechtfertigung dieser Wir
kung gegen alle schon von der früheren ZPO im Gegen
satz zu anderen Prozessen der Offizialmaxime unter
worfen worden ist. Eine Ausnahme hiervon macht 
§ 643 Satz 2 ZPO, wonach ein hinsichtlich des „Be
stehens des Eltern- und Kindesverhältnisses oder der 
elterlichen Gewalt“ ergangenes Urteil gegenüber einem 
Dritten, der selbst das elterliche Verhältnis oder die 
elterliche Gewalt für sich in Anspruch nimmt, nur 
wirkt, wenn dieser am Rechtsstreit teilgenommen hat. 
Durch diese Vorschrift sollte verhindert werden, daß 
ein unmittelbar Beteiligter seiner von ihm behaupteten 
Eigenschaft als Vater, Mutter oder Inhaber der elter
lichen Gewalt beraubt werden kann, ohne an dem 
Prozeß teilzunehmen, ja ohne vielleicht überhaupt von 
dem Prozeß zu wissen.

Einer entsprechenden Situation stehen wir nun jetzt 
mit der Zubilligung des Ehelichkeitsanfechtungsrechts 
an die Mutter gegenüber, einer Situation, der die 
gegenwärtigen Vorschriften der ZPO noch nicht an
geglichen sind. Im vorliegenden Falle wird durch einen 
Prozeß, an dem lediglich Mutter Und Kind beteiligt 
waren, über die Vaterschaft eines Dritten, nämlich des 
bisher als Vater geltenden früheren Ehemannes der 
Mutter, entschieden. Es ist in hohem Grade fraglich, ob 
dieses Urteil dem Dritten gegenüber, falls er die Vater
schaft in Anspruch nimmt, Rechtskraftwirkung ausübt. 
Vor der Zubilligung des Anfechtungsrechts an die 
Mutter konnte diese Frage nicht auftauchen: zwar war 
am früheren Anfechtungsprozeß die Mutter ebenfalls 
nicht beteiligt, aber ihr gegenüber erfolgte ja auch 
keine Aberkennung der Elternschaft; sie war und blieb 
die Mutter des Kindes, gleichgültig, ob dieses von dem 
anfechtenden Ehemann oder einem anderen stammte.

Eine unmittelbare Anwendung des § 643 Satz 2 auf 
unseren Fall dürfte nicht in Frage kommen, da dort 
nur Urteile behandelt werden, die „das Bestehen“ des 
Eltern- und Kindesverhältnisses feststellen, während 
hier das Nichtbestehen eines solchen Verhältnisses 
zwischen dem Kind und dem früheren Ehemann der 
Mutter festgestellt wird. Der in § 643 Satz 2 zum 
Ausdruck kommende Rechtsgedanke muß m. E. aber 
auch auf unseren Fall angewandt werden; denn wenn 
schon ein Dritter, dem die Vaterschaft nur indirekt 
dadurch „entzogen“ wird, daß ein anderer als Vater 
festgestellt wird, an das Urteil nicht gebunden ist, so 
kann erst recht ein Dritter nicht gebunden sein, dem 
die Vaterschaft unmittelbar durch Urteilsspruch in 
einem Prozeß entzogen wird, an dem er gar nicht teil
nehmen konnte. Das Ergebnis ist, daß die Rechtskraft
wirkung des Urteils in einem Ehelichkeitsanfechtungs
prozeß, an dem der bisher als Vater geltende Mann 
nicht teilgenommen hat, diesem gegenüber versagt. 
Dies entspricht auch durchaus dem natürlichen Rechts
gefühl.

Es besteht kein Zweifel, daß eine Neuregelung des 
Familienrechts der neuen Situation Rechnung tragen 
und dafür sorgen wird, daß die Feststellung der Nicht
ehelichkeit nicht stattfindet, ohne daß dem Ehemann 
der Mutter Gelegenheit zum Beitritt zu dem Prozeß 
gegeben wird. Im Interesse der Rechtssicherheit ist 
es aber erforderlich, Vorsorge zu treffen, daß schon 
jetzt keine Urteile in Ehelichkeitsanfechtungssachen er
lassen werden, ohne daß der bisher als Vater geltende 
Mann Gelegenheit zur Beteiligung erhalten hat. Es 
wäre dringend zu wünschen, daß das Ministerium der 
Justiz eine Anweisung an die Gerichte dahin erläßt, 
daß in allen Ehelichkeitsanfechtungssachen, an denen 
nur einer der Ehegatten beteiligt ist, die Klage auch 
dem anderen Ehegattten mit dem Hinweis darauf zu
gestellt wird, daß er sich einer der Parteien gemäß 
§ 66 ZPO anschließen kann; dies sollte auch in bereits 
anhängigen Sachen nachgeholt werden.

Prof. Dr. N a t h a n
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